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Originale Bestuhlung ist in den Res.en kaum
erhalten. Die verschiedenen Typen herrscherl.
Stühle und Sitzrituale werden im 17. Jh. zuneh-
mend organisator. Instrumente, mit Hilfe derer
Herrscher und Fs.en Distanz zw. allen Gruppen
der höf. Gesellschaft schufen.

† Abb. 155, 156

† vgl. auch Farbtafel 135; Abb. 101, 141, 154
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Irmgard Siede

Siegel
Ein Siegel war im ma. und frühneuzeitl.

Rechtswesen ein mit einem Siegelstempel (Ty-
par) in Wachs oder Metall geprägtes persönl.
Zeichen der Person, die eine rechtl. Verfügung
schriftl. fixierte. Die in Metall geprägten Siegel
werden auch als Bullen bezeichnet. Der Siegel-
körper wurde am Ende des Urkundentextes ent-
weder auf dem Schriftstück selbst befestigt, so
daß die Siegelprägung einseitig war, oder mit
Fäden angehängt. Dadurch konnte er beidseitig
geprägt werden, wie dies stets bei Bullen und
seit dem 13. Jh. zunehmend auch bei Wachssie-
geln der Fall war. Ein Siegel veranschaulichte
die Verfügungsgewalt der urkundenden Person
und authentifizierte zugl. den Inhalt des Doku-
ments. In seiner repräsentativen Funktion lag
dem Siegel eine »dimension of identification«
zugrunde (Bedos-Rezak 1986, S. 2). Die Iden-
tität der siegelführenden Person wurde auf dem
Siegel durch eine Kombination von Bild und
Text hergestellt. Über die ikonograph. Konven-
tionen des Siegelbildes ordnete sich die siegel-
führende Person in ihrer gesellschaftl. Rolle als
Trägerin eines bestimmten Amtes (Abb. 157)
oder als Mitglied einer Familie (siehe Farbtafel
67 von Art. »Wappen«) ein. Erst durch die Um-
schrift wurde die Person namentl. benannt.

Anders als Wappen waren Siegel aus-
schließl. persönl. Zeichen, die bis ins HochMA
vorrangig mit der Ausübung eines bestimmten
herrschaftl. Amtes verbunden waren. Ein Siegel
konnte zwar innerhalb einer Familie weiterver-
erbt werden, jedoch nur in Verbindung mit dem
entspr. Amt. Umgekehrt konnte bei einem Dy-
nastiewechsel oder einem Konflikt zw. Amts-
vorgänger und -nachfolger die Siegelbildkon-
zeption verändert werden (Hillenbrand
1997, S. 70f.). Waren im FrühMA Siegel bzw.
Bullen ein ausschließl. ksl., kgl. und päpstl.
Herrschaftszeichen, kam es mit dem Prozeß der
räuml. Stabilisierung von Herrschaft und der
Etablierung befestigter Zentren von der Mitte
des 11. bis zur Mitte des 13. Jh.s zu einer Aus-
weitung des Siegelgebrauchs: Ausgehend vom
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kulturellen Innovationszentrum zw. Loire und
Rhein wurden Siegel schließl. im ganzen
abendländ. Europa zum Zeichen landesherrl.
Verfügungsgewalt. Im SpätMA breiteten sich
Siegel weiter in allen rechtsfähigen Schichten
und Gruppen aus, wobei diese Siegel immer
weniger die Funktion eines Herrschaftszei-
chens als vielmehr die eines Beglaubigungs-
symbols ausfüllten.

1200–1450 Bereits seit der Zeit um 1000
führten die Ks. aber auch die Kg.e des abend-
länd. Europas sog. Thronsiegel, die die siegel-
führende Person en face mit ihren Insignien
auf einem Thron sitzend in aurat. Herrscher-
erscheinung inszenieren (Keller 1998,
S. 439f.). Obwohl dieses Bildschema von den
röm.-dt. Ks.n bzw. Kg.en bis in die Neuzeit im
wesentl. beibehalten wurde, fand es bei den
neuen landesherrl. Siegelführern kaum Rezep-
tion. Ledigl. geistl. Landesherren griffen das
Thronsiegel als Besiegelungstypus auf. Die Sie-
gelbildkonzeption laikaler Herrschaftsträger
setzt sich deutl. davon ab: In der Hauptsache
legten sie sich einerseits Wappensiegel, die
nicht nur herald. Inhalt wiedergeben, sondern
teilw. auch die Schildform rezipieren (siehe
Farbtafel 67 von Art. »Wappen«), und anderer-
seits Reitersiegel zu (Abb. 157) (Wappen konn-
ten auch auf Rück- bzw. Gegensiegeln der Rei-
tersiegel dargestellt sein). In diesem verbreitet-
sten Siegelbildmotiv wurde die herrscherl. Ver-
fügungsgewalt durch das Bild eines im Profil
gezeigten, reitenden miles in voller Rüstung re-
präsentiert. Der seit dem 11. Jh. benutzte Typus
wurde im 13. Jh. zunehmend herald. kodiert, so
daß nicht nur auf dem den Betrachtern zuge-
wandten Schild, sondern auch auf anderen Tei-
len der Rüstung, insbes. den Pferdedecken, das
Wappen des Ausstellers sichtbar wird.

Mit der räuml. Verfestigung von Herrschafts-
sitzen nahm auch die Zahl der von Frauen
geführten Siegel zu. Bereits seit dem Beginn
eines nichtkgl. laikalen Siegelwesens hatten
vereinzelt Witwen in ihrer Funktion als Regen-
tinnen mit eigenen Thronsiegeln geurkundet.
Ab dem 13. Jh. sind Frauensiegel aus höf. Kon-
text immer häufiger überliefert. Ehefrauen von
Territorialherren führten diese aber nicht als
Herrschaftszeichen, sondern zur Authentifizie-

rung ihrer urkundl. Privatkorrespondenz. Dies
spiegelt den Nutzungswandel der Siegel ange-
sichts ihrer allg. gesellschaftl. Verbreitung im
SpätMA wider (ausführl. Stieldorf 1999,
S. 47–62). Die geschlechterbedingte Differenz
in der Siegelnutzung drückt sich in den Siegel-
bildkonzepten aus: In höf. Frauensiegel wurde
einerseits oft die spitzovale Form geistl. Siegel
aufgegriffen (Abb. 158). Anderseits adaptierte
man die sog. Jungherrensiegel, die erstgebore-
ne Herzogs- und Grafensöhne als potentielle
Prätendenten als Zeichen führten, und zeigte
hier Frauen als Reiterinnen bei der höf. Falken-
jagd. Über die Form und den Inhalt von Frauen-
siegel wurde adeliges Standesbewußtsein eben-
so reflektiert wie Frömmigkeit als Lebensideal.

1450–1650 Anders als das Wappenwesen
war das Siegelwesen in höf. Kontext bereits
Ende des 13. Jh.s weitgehend in der Form aus-
geprägt, die bis in die frühe Neuzeit fortbeste-
hen sollte. Die dynam. Entwicklung des Wap-
penwesens fand in einer immer stärkeren He-
raldisierung höf. Siegel ihren Ausdruck. Seit
1400 nutzten zahlreiche Landesherren im Alltag
vorrangig kleiner dimensionierte (3 bis 5 cm)
Wappensiegel und nur noch zu außergewöhnl.
Anlässen Thron- oder Reitersiegel. Aus diesen
Wappensiegeln als persönl. Herrschaftszeichen
entwickelten sich fortan Amtssiegel für die im-
mer zahlreicheren Institutionen landesherrl.
Bürokratie. Zugl. verloren Siegel angesichts
neuer Formen bürokrat. Schriftlichkeit immer
mehr Anwendungsgebiete.
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Kur- und Ehrenschwerter
Unter einem Kur- und Ehrenschwert (Kur,

eigentl. Kür von mhd. kueren = erwählen, ent-
wickelt aus ahd. kuri = Überlegung. Prüfung,
Wahl; Nomen Kür oder Kur im 19. Jh. wieder
belebt [Kluge 2002]) versteht man ein
Schwert, das einem Amtsträger bei der
Amtseinführung in ein hohes weltl. und/oder
geistl. Amt übergeben wird. Bei der Ausübung
der mit dem Amt verbundenen Aufgaben (Ge-
richtstag, Messe) wird dieses Schwert oft de-
monstrativ präsentiert. Wg. dieser Verwendung
ist auch der Name »Zeremonienschwert« geläu-
fig. Die Übergabe des Schwertes bei der Kaiser-
krönung ist durch ordines schon für das frühe
MA nachgewiesen (Eichmann 1942, Bd. 1).
Im Zusammenspiel mit Lanze, Zepter, Globus
und Krone bildete es ein Ensemble. Innerhalb
dieses Ensembles steht das Schwert allg. für die
Ausübung der weltl. Gerichtsbarkeit und bei der
Kaiserkrönung zusätzl. noch für die Stellung
des Ks.s als defensor ecclesiae (Eichmann 1942,
Bd. 2, S. 106f.).

herkunft und zukunft

Nach einigen Quellen soll es sich bei dieser
auch als Reichsschwert bekannten Waffe ent-
weder um die Attilas oder die Karls d. Gr. han-
deln. Auch der hl. Mauritius († 449/50) wird mit
dem Schwert in Verbindung gebracht. Da diese
Quellen aber größtenteils aus dem 14. Jh. stam-
men, wenn nicht noch zu einem späteren Zeit-
punkt verfaßt worden sind, darf man hier von
dem Versuch ausgehen, dem ksl. Schwert eine
höhere Weihe und damit auch eine höhere
durch den Ks. ausgeübte Macht zuzuschreiben,
indem man seine Herkunft von Attila (reg. 434–
53) oder Karl dem Gr. († 814) behauptet, die zu
dieser Zeit schon zu sagenhaften Gestalten ge-
worden sind.

1200–1450 Für diese erste Zeitschicht ist
kein konkretes Kur- und Ehrenschwert zu be-
nennen. Zwar läßt sich im Kirchenschatz der
Essener Äbt.nen ein Schwert nachweisen, das
um etwa 1000 angefertigt worden ist (Otto der
Große, Ausstellungskatalog, 2002), allerdings
legt die Überlieferung nahe, daß es das Schwert
Ottos des Großen (23. November 912–7. Mai
973) ist, das er in der Ungarnschlacht gebrauch-
te und das durch seine Enkelin Mathilde (973–
1011), die um die Jahrtausendwende in Essen
Äbt. war, in den Kirchenschatz gelangt ist. Es
dürfte dort aber wohl eher als Reliquie verehrt
worden sein denn als Ehrenschwert benutzt, da
durch die Entfernung der Hilze auch ein rituel-
ler Gebrauch der Waffe nicht mehr mögl. war.

1450 – 1550 Erst für das sehr späte MA,
genauer für das 15. und 16. Jh., sind tatsächl. in
Gebrauch gewesene Kur- und Ehrenschwerter
zu fassen. Ks. Friedrich III. (1415–93) bestätigte
und übertrug 1457 das Blutgericht mit allen
dazu gehörenden Vollmachten (Chmel, Rege-
sta, Nr. 3548) den Würzburger Bf.en. Daraufhin
ließ sich Bf. Johann III. von Grumbach (reg. 14.
April 1455–20. Juni 1466) ein Zeremonien-
schwert als Zeichen seiner gerichtl. Gewalt an-
fertigen (Freeden 1966). Durch das schriftl.
fixierte Zeremoniell der Würzburger Bischofs-
weihe von 1519 (Fries, Historie) wird belegt,
daß der Gf. von Henneberg als Obermarschall
jedem neu geweihten Bf. dieses Schwert auf
dem Rückweg von der Weihe vorantragen solle.
An dieser Tradition hielten die Fürstbf.e Würz-
burgs bis zur Säkularisation 1803 fest. Berich-
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Abb. 156: Rundstollen-
stuhl der Agnes von 
Meißen, erste Hälfte 
13. Jahrhundert, 
Kloster Isenhagen. 
Bildarchiv Foto 
Marburg, Nr. 509.231.

Abb. 157: Siegel Graf 
Wilhelms V. von Jülich 
(verwendet zwischen 
1328 und 1336), nach: 
Ewald, Wilhelm: 
Rheinische Siegel, Bd. 6: 
Siegel der Grafen und 
Herzöge von Jülich, 
Berg, Kleve, Herrn von 
Heinsberg, Bonn 1963, 
Tafel 3, Abb. 9.
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Abb. 158: Siegel Johannas von Hennegau, Ehefrau 
Wilhelms V. von Jülich (verwendet 1349), nach: 
Ewald, Wilhelm: Rheinische Siegel, Bd. 6: Siegel 
der Grafen und Herzöge von Jülich, Berg, Kleve, 
Herrn von Heinsberg, Bonn 1963, Tafel 3, Abb. 9.

Abb. 159: Brandenburger Schwert, 
nach: Thielen, Peter G.: Die Kultur 
am Hofe Herzog Albrechts von 
Preußen, in: Göttinger Bausteine zur 
Geschichtswissenschaft 12 (1953) 
S. 177, Abb. 10.




